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Hinweis
Schlüsselzahl 69

• Die pptx stellt lediglich die persönliche Meinung des Autors
dar und nicht –auch nicht teilweise- die Meinung der Hoch-
schule für Polizei […] NRW oder einer Polizeibehörde. Die
pptx erhebt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und
stellt keine Musterlösung dar.

• Für eine Rechtsberatung iSe umfassenden Einzelfallprüfung ist
weiterhin ein professioneller Rechtsbeistand unabdingbar.
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Normtext
Schlüsselzahl 69

• Anlage 9 beschreibt die Schlüsselzahl 69 wie folgt:
• „Beschränkt auf Fahrzeuge mit einer alkohol-

empfindlichen Wegfahrsperre gemäß EN50436“
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Normtext
Schlüsselzahl 69

• Ist der Bewerber auf Grund körperlicher oder geistiger
Mängel nur bedingt zum Führen von Kfz geeignet, so erteilt
die Fahrerlaubnisbehörde die Fahrerlaubnis

• mit Beschränkungen oder
• unter Auflagen,

wenn dadurch das sichere Führen von Kfz gewährleistet ist.

§ 2 IV Satz 2 StVG
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Normtext
Schlüsselzahl 69

• Die Erteilung einer Fahrerlaubnis mit Beschränkungen oder
unter Auflagen ist nur möglich bei Mängeln der körperlichen
und geistigen Eignung,

• nicht bei Mängeln der charakterlichen Eignung
• erheblich oder wiederholt gegen verkehrsrechtliche

Vorschriften oder gegen Strafgesetze verstoßen

§ 2 IV Satz 2 StVG

§ 2 IV Satz 1 StVG
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Normtext
Schlüsselzahl 69

• Der Bewerber hat einen Rechtsanspruch auf Erteilung der
Fahrerlaubnis, sofern die Voraussetzungen nachgewiesen
sind.

• Bei bedingter Eignung hat der Bewerber einen Rechts-
anspruch auf Erteilung einer entsprechend modifizierten
Fahrerlaubnis.

Derpa in: 
Hentschel/König, 
Rn. 70 zu § 2 StVG;
Koehl, aaO, Rn. 13 
zu § 23 FeV

Derpa in: 
Hentschel/König, Rn. 
29 zu § 2 StVG
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Normtext
Schlüsselzahl 69

• Aber:
• Auf der anderen Seite darf eine beschränkte oder mit

Auflagen verknüpfte Fahrerlaubnis nur dann erteilt
werden, wenn sich Beschränkungen oder Auflagen als
geeignetes Mittel erweisen, um die aus gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen hergeleiteten Eignungs-
bedenken auszuräumen.

VGH Mannheim
NZV 1989, 487
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Normtext
Schlüsselzahl 69

• Die körperliche und/oder geistige Eignung gilt als nicht erfüllt,
wenn eine Erkrankung oder ein Mangel nach Anlage 4 FeV
vorliegt.

• Die in Anlage 4 enthaltene Zusammenstellung ist nicht ab-
schließend.

• Die in Anlage 4 enthaltenen Bewertungen gelten nur für den
Regelfall. Kompensationen durch besondere menschliche Ver-
anlagung, durch Gewöhnung, durch besondere Einstellung
oder durch besondere Verhaltenssteuerungen und –umstel-
lungen sind möglich.

Vorbemerkung 3 
Anlage 4;
BVerwG NJW 2017, 3318



Bernd Huppertz
9

Normtext
Schlüsselzahl 69

• Die Anlagen 4 und 5 und
• Die Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung (Stand:

1.6.2022)
• sind normativ verbindlich

• „Beurteilungskriterien für die Begutachtung der körperlichen
und geistigen Eignung“

Derpa in: 
Hentschel/König
Rn. 20 zu § 11 FeV

DGVP, DGVM
5. Aufl. 2026
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Normtext
Schlüsselzahl 69

• Ist der Bewerber nur bedingt zum Führen von Kfz geeignet,
kann die Fahrerlaubnisbehörde die Fahrerlaubnis soweit wie
notwendig beschränken oder unter den erforderlichen
Auflagen erteilen.

• Die Beschränkung kann sich insbesondere auf eine bestimmte
Fahrzeugart oder ein bestimmtes Fahrzeug mit besonderen
Einrichtungen erstrecken.

§ 23 II FeV

§ 23 II FeV
§ 46 II FeV
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Beschränkungen und Auflagen
Schlüsselzahl 69

• Die Erteilung einer Fahrerlaubnis ist ein begünstigender
Verwaltungsakt.

• Ein Verwaltungsakt darf mit Bedingungen oder Auflagen
versehen werden.

§ 35 VwVfG

§ 36 II VwVfG
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Beschränkungen und Auflagen
Schlüsselzahl 69

• Die Beschränkung der Fahrerlaubnis ist im Verhältnis zur
Auflage der schwerere Eingriff.

• Deshalb muss eine geeignete Auflage vor einer Beschränkung
der Fahrerlaubnis eingesetzt werden.

§ 36 II VwVfG
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Beschränkungen
Schlüsselzahl 69

• Beschränkungen der Fahrerlaubnis verpflichten den Kraft-
fahrzeugführer, entweder ein bestimmtes Kfz oder nur ein
solches Kfz zu führen, welches mit bestimmten, näher be-
schriebenen Einrichtungen ausgestattet ist (Fahrzeug-
anpassungen).

• Nur fahrzeugtechnische Einschränkungen.

• Der Betroffene ist nicht frei in der Wahl seines Kfz.

Liebermann/Weibrecht 
NZV 2004, 337

Koehl in: Hentschel/König, 
Rn. 18 zu § 23 FeV
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Beschränkungen
Schlüsselzahl 69

• Beispiele
• Fahrzeuge mit Automatikgetriebe
• Lenkradknauf
• Anbringung bestimmter Bedienungselemente
• Handgas
• Von Hand zu betätigende Betriebs- und Fußbremse
• Kfz mit max. Hubraum
• Kfz mit max. zGM
• Kfz mit eingebauter alkoholempfindlicher Wegfahr-

sperre
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Beschränkungen
Schlüsselzahl 69

• Rechtsfolgen
• Bei Nichtbeachtung der Beschränkung liegt ein

strafbares Fahren ohne Fahrerlaubnis iSd § 21 StVG
vor.

BGH NJW 1978, 2517
BayOblG NZV 1990, 322
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Auflage
Schlüsselzahl 69

• Die Auflage ist eine Nebenbestimmung zur Fahrerlaubnis,
durch die dem Fahrerlaubnisinhaber ein Tun, Dulden oder
Unterlassen auferlegt wird.

• Nur persönliche Einschränkungen.

BGH NJW 1978, 2517
BayOblG NZV 1990, 322

Koehl in: Hentschel/König, 
Rn. 18 zu § 23 FeV
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Auflage
Schlüsselzahl 69

• Rechtsfolgen
• Die Fahrerlaubnis wird durch eine Auflage inhaltlich

nicht beschränkt.
• Die Nichtbeachtung einer Auflage lässt die Rechts-

wirksamkeit und den Bestand der Fahrerlaubnis
unberührt; die Fahrerlaubnis ist durch die Auflage
nicht auflösend bedingt.

• Nichtbeachten von Auflagen ist ordnungswidrig.

BGH VersR 1969, 1011
BGH NJW 1984, 65
BGH NJW 1969, 1213

BGH NJW 1984, 65
BayOblG NZV 1990, 322
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Abgrenzungsprobleme
Schlüsselzahl 69

• Schlüsselzahl 61
• Beschränkung auf Fahrten bei Tag

• Schlüsselzahl 62
• Beschränkung auf Fahrten in einem Umkreis

• Schlüsselzahl 64
• Beschränkt auf Fahrten mit einer zHG

• Schlüsselzahl 69
• Beschränkt auf Fahrzeuge mit einer alkoholempfind-

lichen Wegfahrsperre

?
?

?
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Alkoholempfindliche Wegfahrsperre
Schlüsselzahl 69

• Alkoholempfindliche Wegfahrsperren

… sind Atemalkoholmessgeräte, die einen Motorstart
und damit die Teilnahme von Personen mit Atem-
alkoholkonzentrationen oberhalb eines definierten
Grenzwertes (zB 0,1 mg/L AAK) am Führen eines
Fahrzeugs verhindern.

Grams NZV 2019, 15
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Alkoholempfindliche Wegfahrsperre
Schlüsselzahl 69

© Drägerwerk AG & Co. KGaA, 
Lübeck. Alle Rechte vorbehalten. 
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Schlüsselzahl 69
Alkoholempfindliche Wegfahrsperre

© Drägerwerk AG & Co. KGaA, 
Lübeck. Alle Rechte vorbehalten. 
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Schlüsselzahl 69

© Drägerwerk AG & Co. KGaA, 
Lübeck. Alle Rechte vorbehalten. 

Alkoholempfindliche Wegfahrsperre
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Alkoholempfindliche Wegfahrsperre
Schlüsselzahl 69

• Alkoholempfindliche Wegfahrsperre

• Zu Dokumentationszwecken können die Geräte mit
einer Fotokamera kombiniert werden.

• Im Datenspeicher werden ua die Zeitpunkte der
Messungen (Datum, Uhrzeit), Fehlversuche,
Manipulationsversuche sowie die Verweigerung einer
(wiederholten) Atemprobe gespeichert.

• Über Infrarot- und Bluetooth-Schnittstellen können
die Daten ausgelesen werden.

Grams NZV 2019, 15
Eichendorf BA 2021, 69
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Abgrenzungsprobleme
Schlüsselzahl 69

• Schlüsselzahl 69
• Beschränkt auf Fahrzeuge mit einer alkoholempfind-

lichen Wegfahrsperre gemäß EN 50436

• ist eine Beschränkung
Patermann et al. DAR 2019, 11
Geiger DAR 2009, 414
Krismann NZV 2011, 417
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Abgrenzungsprobleme
Schlüsselzahl 69

• Beschränkungen der Fahrerlaubnis verpflichten den KfzFührer, entweder
ein bestimmtes Kfz oder nur ein solches Kfz zu führen, welches mit be-
stimmten, näher beschriebenen Einrichtungen ausgestattet ist (Fahrzeug-
anpassungen).

• Eine Beschränkung ist eine fahrzeugtechnische Einschränkung.

• Der Betroffene ist nicht frei in der Wahl seines Kfz

• Eine Auflage ist eine (nur) persönliche Einschränkung.

• Der Betroffene ist frei in der Wahl seines Kfz.

Koehl in: Hentschel/König, 
Rn. 18 zu § 23 FeV

Liebermann/Weibrecht 
NZV 2004, 337

!
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Schlüsselzahl 69

Rechtsfolgen
! ? !



X
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Rechtsfolgen
Schlüsselzahl 69

• Die Zuwiderhandlung gegen eine Auflage stellt einen Verstoß
gegen § 23 II FeV iVm § 75 Nr. 9 FeV iVm § 24 StVG dar:

• BKat Nr. 169
• TBNR 223100
• Verwarnungsgeld 25,- €



• Die Zuwiderhandlung gegen eine Beschränkung verwirklicht
eine Straftat iSd § 21 StVG (Fahren ohne Fahrerlaubnis).
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Rechtsfolgen
Schlüsselzahl 69
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Literatur
Schlüsselzahl 69

• Eichendorf, Alkohol-Interlock-Systeme, in: BA 2021,69
• Geiger, Der Einsatz von Alkohol-Interlocks aus verwaltungs-

rechtlicher Sicht, in: DAR 2009, 414
• Grams, Alkohol-Interlock – Einsatzmöglichkeiten aus rechts-

medizinischer Sicht, in: NZV 2019, 15
• Krismann, Die bedingte Eignung zum Führen von Kfz sowie die

beschränkte und mit Auflagen versehene Fahrerlaubnis […],
in: NZV 2011, 417

• Patermann/Reimann/Schubert, Alkoholempfindliche Weg-
fahrsperren […], in: DAR 2019, 11



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

EPHK a.D. Bernd Huppertz
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